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Fachtag - Einladung / Programm 

Suchthilfe der Zukunft –  Grundversorgung in Schleswig-Holstein   

 

Montag, 25. März 2019 
Tagungszentrum Martinshaus   
Rendsburg   

 

Wie kann die Suchthilfe in Schleswig-Holstein zukunftsfähig gemacht werden? Erste   
Antworten auf diese Frage gibt der „Masterplan Suchthilfe für das Land Schleswig-

Holstein“,  der vom Diakonischen Werk entwickelt wurde. Der Veränderungsbedarf ergibt 

sich aus dem  Umstand, dass bislang nur die Auslastung vorhandener Strukturen im 

Fokus der Suchthilfe  stand. Der darüberhinausgehende Bedarf blieb unberücksichtigt. 

Entsprechend wurde die   
Suchthilfe nicht weiterentwickelt. Der Masterplan verfolgt daher das Ziel, die   
Grundversorgung der Suchthilfe in Schleswig-Holstein breiter und besser aufzustellen.     

Bei dem Fachtag in Rendsburg geben Expertinnen Einblick in aktuelle Entwicklungen der   
Suchhilfe. Zudem soll der Masterplan mit Abgeordneten des Schleswig-Holsteinischen   
Landtags diskutiert und gemeinsam ein Fahrplan für die künftige Suchthilfe entworfen   
werden.     

 

Programm    

13.00 Uhr Ankunft und Imbiss   
13.30 Uhr Eröffnung und Grußworte   
 Landespastor Heiko Naß, Diakonisches Werk Schleswig-Holstein    
  Angelika Bähre, Drogen- und Suchtbeauftragte des Landes 
 Schleswig-Holstein   
13.45 Uhr Suchthilfe – Neu denken, neu planen, neu handeln?!    
 Prof. Dr. Michael Klein, kath. Fachhochschule Nordrhein-Westfalen   
14.30 Uhr Ambulante Suchthilfe …..viele Werte … nicht geschätzt ?
 Corinna Mäder-Linke, Gesamtverband für Suchthilfe 
 e.V., Fachverband der Diakonie Deutschland      
15.15 Uhr Pause   
15.45 Uhr Podiumsdiskussion mit Abgeordneten des Schleswig-Holsteinischen Landtags   
17.00 Uhr Zusammenfassung und Ausblick   
17.15 Uhr Ende   
 

Termin   

Montag, 25. März 2019   

13.00 – 17.15 Uhr   
 

Veranstaltungsort   

Diakonisches Werk Schleswig-Holstein, Tagungszentrum Martinshaus   
Kanalufer 48, 24768 Rendsburg   
 

Anmeldung    

Bitte melden Sie sich bis zum 19.3 2019 an 
unter:  Ingrid Ott, Referat Suchthilfe   
Tel. 04331/593-241   
Fax: 04331/593-35-241 oder    
Mail: i.ott@diakonie-sh.de   
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Landespastor Heiko Naß       
Begrüßung zum Fachtag Suchthilfe der Zukunft – Grundversorgung in 
Schleswig – Holstein  
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
in ihrem wunderbaren kleinen Büchlein „Herr Wohllieb sucht das Paradies“ 
beschreibt Susanne Niemeyer, Mitautorin bei „Andere Zeiten“, dem Initiator von 
„Sieben Woche ohne“ oder dem Anderen Advent 10 Dinge, die nicht sind, aber 
sein könnten: Auf dieser Liste stehen dann folgende Sachen: 
 

- so viel Schlaf, bis es reicht, 

- leicht abrollbare Frischhaltefolie, 

- reuige Raser, 

- reibungslos abgelieferter Pakte, 

- Verrentung aller Despoten, 

- Mehr Mut zum Glück... 

-  

-  

 

die Liste ist von meiner Seite bewusst nicht vollständig gehalten, um Ihnen 

vielleicht Interesse daran zu geben, sich dieses Büchlein selbst zu erschließen. 

 

Momente zwischen Allerweltsdingen und der Utopie – das kommt zusammen, 

wenn man sich auf den Weg macht, vom Alltag zu abstrahieren und einen Blick 

auf die Zukunft zu nehmen.  

 

Ein wenig, den Blick in die Zukunft zu wagen, versuchen wir auch heute bei einem 

Thema, das ganz und gar kein Allerweltsthema ist, sondern zu ernsthaften 

Herausforderungen, Lebensbedrohlichkeit, Existenzgefährdungen führt und in 

jedem Fall fern von Glück ist für Menschen, die von Sucht bedroht sind, als 

Betroffene, Angehörige oder weitere Zugehörige.  

 

Ich freue mich, dass Sie der Einladung des Diakonischen Werkes gefolgt sind und 

darf Sie zu dieser Fachveranstaltung herzlich hier am Sitz des Diakonischen 

Werkes Schleswig-Holstein, im Martinshaus begrüßen. Wir haben Sie dazu 

eingeladen, über die Grundversorgung der Suchthilfe in Schleswig-Holstein und 

die aus unserer Sicht Erfordernisse für eine Planung in die Zukunft zu diskutieren. 

 

Wir haben unserem Diskussionspapier den Titel „Masterplan“ gegeben. Das setzt 

in der Tat einen gewissen Anspruch. Damit ist aber weniger gemeint, dass wir 

schon am Ende der Diskussion wären, sondern das Gegenteil ist der Fall: es der 

Anstoß zum Diskurs, bei dem wir uns viele Beteiligte mit ihrem eigenen Interesse 

wünschen, an dessen Ende die Beschreibung eines Gesamtplanes stehen könnte, 

der eine abgestimmte, nach landesweit vergleichbaren Qualitätsstandards 
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Struktur der Suchthilfe beschreibt und Grundsätze für und die Sicherstellung 

regionaler und überregionaler Dienstleistungen formuliert. 

 

Diese Diskussion führen wir im Diakonischen Werk seit gut zwei Jahren und haben 

dann in Abstimmung mit vielen Trägern das vorliegende konzeptionelle 

Grundsatzpapier arbeitet.   

 

Ausgangspunkt unser Überlegungen ist die Versorgung im Sozialraum als Dreh 

und Angelpunkt sowohl für die Prävention, die ambulante Beratung als auch die 

Selbsthilfe als wichtige Säule der Suchthilfe.  

 

Die Erfahrungen zeigen, dass viele Betroffenen gerade im ländlichen Bereich 

aufgrund fehlender Mobilität es schwer haben, die Hilfeangebote in Anspruch zu 

nehmen. Wir stellen fest, dass es immer mehr Personengruppen gibt, die durch 

die Komm-struktur nicht erreicht werden. Dieses trifft für Personen im Alter, 

geflüchtete Menschen, aber auch Jugendliche zu. Die Vernetzung zwischen 

aufsuchender Arbeit und Fachstellen ist in Blick zu nehmen. Auch besondere 

Angebote, die oft nur über Spenden finanziert werden, wie z.B. für von Kinder 

suchtkranker Eltern bedürfen einer strukturellen Verortung im System. In 

Korrespondenz dazu sind die überregionalen Angebote wie z.B. die stationären 

Angebote der Suchthilfe und der Eingliederungshilfe – immer unter dem Aspekt 

der Erreichbarkeit, Vernetzung, Verzahnung zu bedenken.  

 

Die Kommunalisierung bringt es mit sich, dass es ein sehr unterschiedlich 

aufgebautes Suchthilfesystem in den verschiedenen Kreisen und Städten und 

unterschiedliche Zugänge in das Hilfesystem gibt, je nach Wohnort. Das mag ein 

Vorteil sein, insbesondere im Blick auf die Stärkung des Wunsch- und 

Wahlrechtes, birgt aber auch die Gefahr der Unübersichtlichkeit.  

 

Sowohl in Reaktion auf die aktuellen Entwicklungen für die Bereiche legaler und 

illegaler Suchtmittel sowie der nicht stoffgebundenen Süchte, und der besonderen 

Problemlagen in den Städten und Landkreisen sehen wir die Aufgabe, einen 

allgemeiner, mit allen Beteiligten abstimmten Plan zu entwickeln.  Darin 

aufgenommen werden sollen aktiv neue Impulse und Angebote. 

 

Die Anwesenheit von Landespolitikerinnen und Landespolitkern zeigt, wie virulent 

dieses Thema wahrgenommen und immer wieder auch in Landtagsdiskussionen 

angesprochen worden ist. Daher freue ich, dass ich die Landtagsabgeordnete 

Frau Tschacher und die Landtagsabgeordneten Herrn Bornhöft und Herrn 

Heinemann begrüßen darf. Ich begrüße auch die Landespolitikerin und 

Landesvorsitzende von Bündnis90/Die Grünen Frau Tranziska.  

 

Ich freue mich, dass die Beauftragte des Landes, Frau Bähre, gekommen ist. Ich 
begrüße es, dass hier bereits konstruktiv der Diskurs zu unserem Entwurf eines 
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Masterplanes aufgenommen wurde und freue mich, dazu mehr im Grußwort zu 
hören. Mit der Einführung des Indikatorenmodells hat das Land eine qualitative 
Weiterentwicklung der Suchthilfe eingeführt. Wir begrüßen, dass das Land zu 
Beginn der Legislaturperionde zusätzliche Mittel für den Bereich der Prävention 
bereitgestellt hat. Wir haben im Masterplan dazu die Fragegestellung aufgeworfen, 
inwieweit es gelingen wird, eine abstimmte Aufgabenbeschreibungen zwischen 
den verschiedenen Gebietskörperschaften vorzunehmen auf daraufhin die 
Förderpolitik auszurichten.  
 
Ferner begrüße ich den Geschäftsführer der LSSH Herrn Sachs und weitere 
Mitarbeitende der LSSH. Auch wenn in unserem Masterplan die LSSH nicht 
explizit genannt ist, so bedeutet das keineswegs, dass ihr nicht gerade eine 
bedeutende Rolle, wenn nicht die wesentliche Aufgabe für eine Netzwerkbildung 
und ein Agenda Setting für eine zukunftsweisende Struktur der Suchthilfe 
zukommt. Wir meinen, dieses mit der Betonung der Subsidiarität in diesem System 
unterstrichen. 
 
Ich freue mich, dass auch viele Vertreterinnen und Vertreter der 
Kollegialverbänden sowie der Fachdienste aus Kreisen und Städten anwesend 
sind und eingeladen sind, sich am Diskurs zu beteiligen.  
 
Last but least begrüße ich unter den namentlich genannten die Referentin und den 
Referenten des Nachmittags, Frau Corinna Mäder – Linke und Herrn Prof Dr. 
Michael Klein. Und ich danke allen, die an der Vorbereitung des heutigen Tages 
mitgewirkt haben. 
 
Ich hoffe, dass unser Papier zu einer kritischen Diskussion einlädt und hoffe, dass 
am Ende des Tages eine Perspektive gewonnen werden kann, wie diese Impulse 
weiter aufgegriffen auch inhaltlich fortgeführt werden. 
 
Heiko Naß 
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Es gilt das gesprochene Wort 
 
 
Grußwort zum Fachtag der Diakonie Schleswig-Holstein  
„Suchthilfe der Zukunft“ am 25.03.2019  
von der Sucht- und Drogenbeauftragten Angelika Bähre; 
u. a. zum Masterplan:  
Suchthilfe für das Land Schleswig-Holstein 
 
 
Sehr geehrter Herr Landespastor Nass, 
sehr geehrte Frau Willer, 
sehr geehrte Frau Mäder-Linke, 
sehr geehrter Herr Prof. Klein, 
liebe Gäste dieses Fachtages, 
 
ich freue mich Sie hier alle herzlich begrüßen zu dürfen und bedanke mich für die 
Einladung zu einem Grußwort. 
 
Vielleicht sind Sie schon an den Beginn meiner Grußworte gewöhnt, und ich will 
dieser guten Sitte auch heute hier entsprechen und bei einem Anlass wie diesem 
den besonderen Gruß der Hausspitze des Sozialministeriums des Landes 
Schleswig-Holstein überbringen –  
 
Herzliche Grüße also von Herrn Minister Dr. Heiner Garg und Staatssekretär Dr. 
Matthias Badenhop. Sie wünschen dieser Veranstaltung einen guten Verlauf. 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit der endgültigen Einladung zu dieser Veranstaltung übersandten Sie einen vom 
Diakonischen Werk entwickelten „Masterplan Suchthilfe für das Land Schleswig-
Holstein“ mit dem Hinweis, diesen anlässlich der Podiumsdiskussion mit den 
gesundheitspolitischen Sprecherinnen und Sprechern des schleswig-
holsteinischen Landtages diskutieren und gemeinsam einen Fahrplan für die 
künftige Suchthilfe entwerfen zu wollen. 
 
Das ist ein ambitioniertes Anliegen und hat meine eigentliche 
Grußwortvorbereitung für diesen Tag – ich sagt es frei heraus „über den Haufen 
geworfen“. 
Da dieser Masterplan aus meiner und der Sicht des Gesundheitsministeriums auf 
zum Teil fehlerhaften Annahmen beruht, erlauben Sie mir hier kurze, 
stichwortartige Anmerkungen und Empfehlungen für Ihre geplante Diskussion 
sowie einen möglichen Umgang bzw. ein weiteres Verfahren in der Sache: 
 

 Kenntlichmachung des Masterplans als „Diskussionspapier“ bzw. als 
„Diskussionsentwurf“. 
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 Ein möglicher „Landesrahmenplan Sucht“ muss alle vier Bereiche der 
Suchthilfe, das sind die Suchtprävention, die stationäre und ambulante 
Suchthilfe sowie die Suchtselbsthilfe, umfassen. Ansonsten beschränken und 
benennen Sie ihn auf das, wofür er gedacht ist und für das das Land und die 
Kommunen vorrangig den finanziellen Rahmen bieten, nämlich die ambulante 
Suchthilfe, es geht Ihnen also um einen „Landesrahmenplan für die ambulante 
Suchthilfe“. 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

 An der Erstellung eines solchen fachlich geprägten „Landesrahmenplans“ 
sollten alle Wohlfahrtsverbände und alle Institutionen, insbesondere die 
Landesstelle für Suchtfragen Schleswig-Holstein (LSSH), die in diesen 
Bereichen involviert sind, mitwirken.  

 

 die ambulante Suchtkrankenhilfe und die offenen Hilfen im 
sozialpsychiatrischen Bereich sind nach dem Gesundheitsdienstgesetz als 
originäre Aufgabe der Kommunen definiert. Die Aufgabenwahrnehmung 
durch die Kommunen erfolgt aus gutem Grund: Wir wissen, dass die Bedarfe 
lokal bzw. regional deutlich differieren und sich die erforderliche Kompetenz für 
die Bestimmung der richtigen Angebote aus der Kenntnis der Lage vor Ort 
ergibt.  

 Bisher haben m. W. einige Kommunen, wie z. B. Segeberg, eigene Pläne 
entwickelt.  

 

 Das Land trägt ungeachtet der kommunalen Zuständigkeit einen relevanten 
Anteil zur nachhaltigen Finanzierung der dezentralen ambulanten 
Suchtkrankenhilfe bei. Aktuell erhalten die Kommunen im Rahmen freiwilliger 
Leistungen jährlich Landesmittel in Höhe von 2,875 Mio. Euro zur 
eigenverantwortlichen Verteilung an die ambulanten Einrichtungen. Mit einer 
anteiligen Landesfinanzierung von ca. 12% an der ambulanten 
Suchtkrankenhilfe gemessen an der Bevölkerungszahl des Landes liegen wir 
dabei nach uns vorliegenden Informationen im Bundesdurchschnitt im guten 
Mittelfeld. 

 

 Ihre Aussage unter Nr. 2, dass es seit 2003 weder eine Berichterstattung noch 
eine gesteuerte Weiterentwicklung der ambulanten Suchthilfe gegeben habe, 
ist nicht korrekt. So wurden in einer Landtagsdrucksache in 2015 die 
vorgenommenen Maßnahmen der Suchtkrankenhilfe der Landesregierung seit 
2012 durch die Landesregierung dargestellt.  

 Außerdem gibt es seit 2012 einen „Rahmenstrukturvertrag soziale Hilfen“, der 
eine Umstellung und Finanzierung nach einem Indikatorenmodell beinhaltet 
und auch besondere Versorgungsformen, wie z. B. die Prävention mit 
einschließt. 2017 gab es die Veröffentlichung der Evaluation des 
Indikatorenmodells durch das Forschungsinstitut FOGS und daraufhin eine 
Neuausrichtung/Anpassung der Indikatoren bzw. der Finanzierungskriterien. 
Der Rahmenstrukturvertrag hatte von Anfang an das Ziel, die künftige 
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Gestaltung der ambulanten Grundversorgung in den Bereichen Sucht und 
psychiatrische Hilfen gemeinsam mit den Kommunen und den 
Wohlfahrtsverbänden umzusetzen.  

 

 Das Land hat den Kommunen über die Zuwendungsverträge mehrjährige 
Planungssicherheit eröffnet. 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

 Weitere Aussagen zur Nichtnutzung vorhandener Daten sind ebenfalls nicht 
korrekt, da die Daten, u. a. auch zu den regionalen Unterschieden, in die 
Evaluation des Indikatorenmodells 2016/2017 eingeflossen sind und damit zu 
einer Anpassung der Indikatoren und somit zu einer Weiterentwicklung in der 
Suchthilfe geführt haben.  

 

 Im Masterplan wird das Fehlen eines auf der Bevölkerungsverteilung und 
festgelegten Qualitätsstandards basierenden Gesamtkonzeptes bemängelt. 
Dies geschieht aus gutem Grund. Ich erwähnte es bereits: das MSGJFS muss 
berücksichtigen, dass die Bedarfe lokal bzw. regional deutlich differieren und 
sich die erforderliche Kompetenz für die Bestimmung der richtigen Angebote 
aus der Kenntnis der Lage vor Ort ergibt.   
 

 Die formulierten Ziele unter Nr. 3, die m. E. eher als Forderungskatalog an das 

Land zu verstehen sind, werden als Aufgaben zu einem großen Maße bereits 

seit vielen Jahren durch die LSSH geleistet und im Rahmen der mit ihr 

formulierten Zielvereinbarung auch durch das MSGJFS finanziert.     

 

 Die Forderungen zur Finanzierung, die unter der Nr. 4 formuliert wurden, u. a. 
zur Stabilität und Nachhaltigkeit sowie für eine Mehrjährigkeit der Finanzierung, 
erfolgte zum einen bereits durch die Anpassung der Indikatoren im 
Rahmenstrukturvertrag zum anderen durch die finanzielle Anpassung mit 
Abschluss des neuen fünfjährigen Folgevertrages ab 2018, in dem das Land 
die Förderung um 500 T € jährlich erhöht hat.    

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
lassen Sie mich abschließend noch erwähnen, dass das Land Schleswig-Holstein 
neben der Landesförderung an die Kommunen mit mehr als 1 Mio. Euro über die 
Landesvereinigung für Gesundheitsförderung (LVGF) landesweite Projekte und 
Maßnahmen der ambulanten Suchtkrankenhilfe, wie z.B. Präventionsprojekte, die 
Suchtselbsthilfe, Suchthilfeprojekte im Rahmen von spezifisch befristeten 
Projekten, Forschungsprojekte im Bereich Glücksspiel und die Begleitung der 
Dokumentation fördert. Diese zusätzlichen, individuellen Förderungen tragen u.a. 
auch den aktuellen Bedarfen der in den Datenerhebungen festgestellten 
Entwicklungen Rechnung. 
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Ferner wird die LSSH in ihrer überregionalen und vernetzenden Funktion inklusive 
der fachlichen Unterstützung des MSGJFS über die LVGF gefördert. Zusätzlich 
erhalten die LSSH und das Institut für Forschung und Therapie Nord (IFT Nord) 
für Präventionskampagnen sowie für verschiedene eigene Projekte eine 
Landeszuwendung. 
 
Sie sehen, wir sind uns der Bedeutung der Suchtselbsthilfe, der Prävention, der 
stationären, aber insbesondere der ambulanten Suchtkrankenhilfe sehr bewusst 
und drücken dies nicht nur mit Worten sondern auch mit Taten aus. Dennoch 
dürfen wir uns nicht zurücklehnen und innehalten, sondern müssen uns immer 
wieder den neuen Herausforderungen stellen und in unseren Bemühungen – auch 
finanziell und strukturell – nicht nachlassen. Ich bin gespannt auf die kommenden 
Fachvorträge und entschuldige mich an dieser Stelle gleich für dieses zeitlich doch 
etwas umfangreichere Grußwort – das der besonderen Situation geschuldet war. 
 
Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
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Suchthilfe – Neu denken, neu planen, neu handeln?!    
Prof. Dr. Michael Klein, kath. Fachhochschule Nordrhein-Westfalen 
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Ambulante Suchthilfe …..viele Werte … nicht geschätzt ? 
Corinna Mäder-Linke, Gesamtverband für Suchthilfe e.V.,  
Fachverband der Diakonie Deutschland      
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Anhang 

 
Masterplan: Suchthilfe für das Land  
Schleswig-Holstein   

 

1.) Einleitung/Aufgabe:   
Die Landesregierung entwickelt einen Rahmenplan, wie die Grundversorgung 
der  Bevölkerung durch zentrale Angebote der ambulanten Suchthilfe und -
prävention in  Schleswig-Holstein sichergestellt, aktuellen Entwicklungen 
begegnet und besondere Probleme in den Städten und Landkreisen 
berücksichtigt werden können.    
 
An Hand der Rahmenplanung soll in einem zweiten Schritt die Situation in den 
Kreisen  und Städten - im Sinne einer Bestandsaufnahme - differenziert 
argestellt und  verallgemeinerte Ziele beschrieben werden. Daraus lassen sich 
regional Teilziele  sowie Umsetzungs- und Entwicklungsschritte ableiten, um 
flächendeckend die notwendige Grundversorgung zu gewährleisten.   
 
2.) Hintergrund und Rahmenbedingungen:   
Für die Suchthilfe in Schleswig-Holstein wurde von der Landesregierung durch 
den „Drogenhilfeplan“ (1991), den Suchthilfebericht (1995) und den Bericht   
„Weiterentwicklung der Sucht- und Drogenhilfe“ (2003) jeweils der 
Handlungsbedarf skizziert. Seither hat es keine weitere Berichterstattung 
gegeben und damit auch keine  gesteuerte Weiterentwicklung der ambulanten 
Suchthilfe.   
 
Das SGB XII verpflichtet die öffentliche Hand, eine weitgehende 
Daseinsfürsorge zu gewährleisten. Im SGB II wurden Verpflichtungen 
aufgenommen, für Personen mit Suchterkrankungen Hilfen zum Abbau von 
Integrationshemmnissen vorzuhalten. Das  Gesundheitsdienstgesetz des 
Landes Schleswig-Holstein schreibt ebenfalls die öffentliche Verantwortung für 
Angebote der Suchthilfe fest. Daneben gab es in länderübergreifenden 
Vereinbarungen Einzelbestimmungen für Hilfen bei bestimmten  Suchtformen, 
wie z.B. im Rahmen des früheren Glücksspielstaatsvertrages.    
 
Durch das Bundesteilhabegesetz wird für den Personenkreis, der aufgrund 
einer Suchterkrankung von Behinderung bedroht oder dauerhaft betroffen ist, 
eine Weiterentwicklung bestehender Hilfen im Rahmen der Eingliederungshilfe 
erforderlich.  Ziel des Masterplans soll sein, die Zahl der hiervon Betroffenen 
langfristig durch geeignete Präventions- und Beratungsangebote zu 
verringern.    
 
Seit 1998 werden seitens des Sozialministeriums (Projektverantwortung 
Landesstelle  für Suchtfragen, Büro für Statistik) Daten der ambulanten 
Suchthilfe in Schleswig-Holstein in Form von Jahresberichten ausgewertet. 
Diese Auswertung beschreibt allerdings nur, wie die vorhandenen Hilfen 
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genutzt werden. Die Bedarfssituation bleibt  unberücksichtigt. Selbst 
Problemanzeigen aus der Praxis zur Versorgungsstruktur, die  sich aus den 
bereits vorhandenen Daten bzw. teilweise durch Einbeziehung weiterer   
fachlicher Erkenntnisse ableiten lassen, wurden nicht systematisch in eine 
gesteuerte  Weiterentwicklung der Suchthilfe im Land aufgenommen.    
 
Regionale und/oder problemspezifisch sehr unterschiedlich stark ausgebaute   
Hilfsangebote in den Städten und Kreisen werden bislang nur unzureichend 
zur Kenntnis genommen und im Hinblick auf den Gesamtbedarf überprüft.    
 

Schließlich fehlt ein Gesamtkonzept, das auf Basis der Bevölkerungsvertei-
lung und  festgelegter Qualitätsstandards festlegt, wie die ambulante Sucht-
hilfe im Land ausgestaltet und finanziert sein soll.    
 
3.)  Ziele   
Um die gesundheitliche und soziale Situation der Menschen verbessern und 
mögliche Einschränkungen ihrer Teilhabe vermeiden zu können, sollte der im 
Folgenden „Masterplan“ genannte Rahmenplan des Landes an folgenden 
Zielen ausgerichtet werden:   
 

 Sicherstellung einer flächendeckenden, personell und sächlich ausreichend 
ausgestatteten „Grundversorgung“ zu allen Suchtformen. Dazu gehören 
zentrale Dienstleistungen der ambulanten Suchthilfe wie Beratung, 
Prävention, regionale Unterstützung der Selbsthilfe und 
Gemeinwesenarbeit. Der Rahmenplan soll Qualitätsstandards festlegen, 
die daran auszurichten sind, dass suchtbelastete Menschen und deren 
Angehörige innerhalb des Sozialraums entsprechende Angebote möglichst 
niedrigschwellig erreichen können.   

 Bereitstellung von fachkundigen Anlaufstellen, die mit den Problemen von 
Abhängigkeitserkrankungen (in allen Formen) hinreichend vertraut sind,   

 Entwicklung zusätzlicher oder neuer Hilfen bei spezifischen 
Suchtproblematiken von Bürgerinnen und Bürgern (Umsetzung von 
Modellprojekten),   

 Beschreibung / Einbindung zusätzlicher, öffentlich geförderter Hilfen, wie 
z.B. niedrigschwellige Kontaktangebote und sog. Ausstiegs- und 
„Überlebens“-Hilfen,   

 „Streetwork“, Hilfen für Kinder und Jugendliche aus suchtbelasteten 
Familien unter Einbeziehung der erforderlichen kommunalen Steuerung,    

 Sicherstellung überregionaler Dienstleistungen, wie z.B. die Suchthilfe in   
landeseigenen Vollzugsanstalten, überregionale Qualifizierung der 
Selbsthilfe und   

 professionellen Suchthilfe und deren Kooperation, landesweite Kampagnen 
der Suchtprävention,   

 Art und Umfang der Koordination durch das zuständige Fachressort im 
Sozialministerium   
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Der Masterplan ist präventiv auszurichten und sollte sowohl Aussagen zum 
notwendigen Umfang von Prävention als auch zu geeigneten Maßnahmen der   
Frühintervention beinhalten. Dazu sollten als ein Element Möglichkeiten des   
Präventionsgesetzes einbezogen werden.   
 
Der Masterplan soll verbindliche Aussagen über die Regelausstattung und   
Qualitätsstandards der Grundversorgung enthalten. Das gilt für die 
landesweiten, überregionalen Aufgaben. Hinzu kommen ahmenempfehlungen 
für die Bedarfsfeststellung ausschließlich in Kreisen und Städten bzw. in 
kommunaler Zuständigkeit liegender (Zusatz-)Aufgaben. Vorhandene 
Strukturen der Suchthilfe sowie der allgemeinen medizinischen und sonstigen 
sozialen Unterstützungssysteme  sind in der Entwicklung des Masterplanes 
systematisch einzubeziehen und zu nutzen.  Ein Gesamthilfeplanverfahren ist 
unter Einbeziehung aller Kostenträger anzuwenden, die für die Hilfe der 
betroffenen Menschen in Frage kommen.  
 

4.) Finanzierung   
Die Stabilität und Nachhaltigkeit müssen sich in den Grundlagen der 
Finanzierung widerspiegeln. Eine Struktur der Gleichbehandlung von 
Regionen und Suchtproblemen  ist zu entwickeln.     
 
Es ist eine entsprechende Grundstruktur sicherzustellen, die das Subsi-
diaritätsprinzips  beibehält und die freie Wohlfahrtspflege einbezieht. Dabei 
sollte die Finanzierung im Rahmen von mehrjährigen (i. d. R. 5 Jahre) 
Förderverträgen stabil gehalten und Lohnkostensteigerungen berücksichtigt 
werden.     
 

Regionale Zusatzaufgaben können im Sinne einer Starthilfe vom Land ggf. 
befristet mitunterstützt werden. Überregionale Angebote in Zuständigkeit des 
Landes sollten weitergeführt werden, es sei denn, dass Kreise und Städte 
eigene flächendeckende Angebote aufbauen.    
 

Die zuständigen kommunalen Gebietskörperschaften bzw. deren Verbände, 
die Wohlfahrtsverbände sowie geeignete fachkundige Stellen sind bei der 
Entwicklung des  Masterplanes einzubeziehen bzw. zu hören.   
 

5.) Zusammenfassung:   
Die Landesregierung ist in der Lage, in ihrer Rahmenkompetenz und Aus-
gleichsfunktion tätig zu werden, mit Richtlinien und Empfehlungen für eine   
bedarfsgerechte Grundversorgung einzustehen und diese in Kooperation mit 
Städten  und Kreisen sicherzustellen. Konkret sollen damit Benachteiligungen 
und individuelle Folgeschäden für die von Sucht betroffenen Menschen, ihren 
Angehörigen und ihr soziales Umfeld vermieden bzw. verringert werden. 
Gleichzeitig müssen die möglichst  gesunde Entwicklung der Persönlichkeit 
und die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben  gefördert werden.    
 

Durch eine präventive Ausrichtung können soziale und gesundheitliche Folgen 
von Suchterkrankungen vermieden und letztlich andere Kostenstellen 



2
5

.3
.2

01
9

 

 
 Fachtag “Suchthilfe der Zukunft – Grundversorgung in Schleswig-Holstein”, Dokumentation 

53 

öffentlicher Haushalte (Daseinsfürsorge, Kinder- und Jugendhilfe u.a.) 
entlastet werden. In eine Evaluation sollte dieser Aspekt aufgenommen und 
überprüft werden.   

 

Rendsburg, im Februar 2019    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


